
Gemeinde Waltenhofen    
                           Landkreis Oberallgäu 
 
Gemeinde Waltenhofen • Rathausstraße 4 • 87448 Waltenhofen 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

Hausanschrift: 
 
Sachbearbeitung: 
Zimmer-Nr.: 
Telefon: 
Telefax: 
e-mail: 
 
Unsere Zeichen 

Rathausstraße 4 
87448 Waltenhofen  
Hauptamt 
 
(0 83 03) 79 - 0 
(0 83 03) 797 - 30 
hauptamt@waltenhofen.de 
 
2032/000 / 

Öffnungszeiten: 
 

Mo. bis Fr. 
Do. 

08:00 Uhr – 12:00 Uhr 
14:00 Uhr – 18:00 Uhr 

 
Zur Inanspruchnahme der Mittagsbetreuung an der Grundschule _____________:  
 

              (bitte ausfüllen) 
  
Besuch ab: ________________   Klasse:______________ 
        Bitte konkretes Datum eintragen          Bitte zukünftige Klasse eintragen 
 

 

 
 

  

Kurze Mittagsbetreuung 
(bis 14:00 Uhr) 

Lange Mittagsbetreuung 
(bis 16:00 Uhr)  

    
Gebühr monatlich Gebühr monatlich 

1 Tag/Woche 10,00 €   nicht buchbar   
2 Tage/Woche 20,00 €   32,00 €   
3 Tage/Woche 30,00 €   48,00 €   
4 Tage/Woche 40,00 €   64,00 €   
5 Tage/Woche 50,00 €   80,00 €   

 
Die Auswahl der Tage und der Betreuungszeit ist kombinierbar. (Beispiel: 2 Tage kurz,  
2 Tage lang). 

Vereinbarung 

Name des Kindes 
(Name, Vorname) 
 

 

Anschrift  
(Straße/Hausnr., PLZ, Ort)  

Erziehungsberechtigte(r) 
(Name, Vorname, Telefon)  

E-Mailadresse  
(zwingend erforderlich!)  

Alleinerziehend?  

Berufstätig? 
(Nachweis muss erbracht werden)  



Gemeinde Waltenhofen    
                           Landkreis Oberallgäu 
 
Gemeinde Waltenhofen • Rathausstraße 4 • 87448 Waltenhofen 

 
Das Betreuungspersonal ist berechtigt, mit den Lehrkräften/der Rektorin des Kindes, 
Rücksprache zu nehmen, sowie die Lehrkräfte mit dem Betreuungspersonal: 
 
  Ja      Nein 
 
 
Die in dieser Vereinbarung angegebenen Buchungstage sind ab 01.05. für das 
gesamte folgende Schuljahr bindend!  
 
Ein Austritt aus der Mittagsbetreuung ist während des Schuljahres nur bei Vorliegen 
eines triften Grundes, z. B. Schulwechsel und mit einer Frist von einem Monat 
zum Monatsende schriftlich bei der Gemeinde Waltenhofen möglich. Als triftiger 
Grund wird nicht anerkannt, die Bekanntgabe oder die Änderung des 
Stundenplans. Dies gilt auch, für eine Reduzierung der Buchungstage.  
 
Eine Erhöhung der Buchungstage muss im Einzelfall geprüft werden und ist nur 
möglich, wenn entsprechende Kapazität vorhanden ist.  
 
Für die Ermächtigung zum Bankeinzug bitte separates beiliegendes Formular 
für die Erteilung eines SEPA-Mandates vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben an die Schule weiterleiten.  
 
Der Lastschrifteinzug erfolgt immer zum 15. des laufenden Monats der Betreuung. 
Fällt der Fälligkeitstag auf Samstag, Sonn- oder Feiertag, wird am folgenden Werktag 
abgebucht.  
 
 
 
 
Waltenhofen, ………………………. ………………………………………….. 
      Unterschrift Erziehungsberechtige/r 
 
 
 
 

………………………………………….. 
      Unterschrift Erziehungsberechtige/r 
 
 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten 
nach Art. 13 DSGVO unter www.waltenhofen.de -> Rathaus -> DSGVO 
Informationen.  

http://www.waltenhofen.de/

